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Entschließung des Europäischen Parlaments zu Eurostat

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seinen Bericht über die Tätigkeiten des OLAF (Bericht Bösch) vom 
4. Dezember 2003, seinen Bericht über die Maßnahmen im Anschluss an die Entlastung 
für das Haushaltsjahr 2001 (Bericht Casaca) vom 29. Januar 2004 sowie seinen Bericht 
über die Entlastung der Kommission für das Haushaltsjahr 2002 (Bericht Bayona) vom 
21. April 2004,

– gestützt auf Artikel 37 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Hinweis darauf, dass das Europäische Parlament eine Reihe von Bedenken über die 
Finanzverwaltung bei Eurostat in seiner Entschließung vom April 2003 zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2001 geäußert hat,

B. in der Erwägung, dass auf Beharren des Parlaments und aufgrund verschiedener 
Presseberichte im Frühjahr 2003 die Kommission eine interne Untersuchung von Eurostat 
eingeleitet hat, deren Ergebnisse am 8. Juli dem Parlament mitgeteilt wurden, zusammen 
mit einer Reihe von Sofortmaßnahmen u.a. der Kündigung von Verträgen und der 
dienstlichen Suspendierung leitender Mitarbeiter für die Zeit weiterer Prüfungen,

C. in der Erwägung, dass drei parallele Untersuchungen von einer internen 
Untersuchungsgruppe der Kommission eingeleitet wurden, dem Referat Interne Kontrolle 
und von OLAF, deren Ergebnisse dem Parlament Ende Oktober 2003 vorgelegt wurden,

D. in der Erwägung, dass Kommissionspräsident Prodi dem Parlament im Dezember 2003 im 
Zusammenhang mit der jährlichen Aussprache über das Gesetzgebungsprogramm der 
Kommission einen Aktionsplan ankündigte, der im Februar 2004 von 
Kommissionsmitglied Solbes näher erläutert wurde,

E. in der Erwägung, dass das OLAF nun eine Reihe von Untersuchungen spezieller Aspekte 
des Eurostat-Vorgangs abgeschlossen und den Strafverfolgungsbehörden in Luxemburg 
und Frankreich Dokumente hat zukommen lassen, während verschiedene andere 
Vorgänge noch in der Prüfung sind,

1. erinnert an die Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die im Bericht Casaca vom 29. 
Januar 2004 enthalten sind, der sich hauptsächlich mit den Folgemaßnahmen im 
Anschluss an die Eurostat-Affäre befasst, und erinnert insbesondere an die Ziffern 16, 25, 
32 und 46 betreffend die positive Rolle interner Informanten („whistleblowers“), wenn es 
darum geht, Probleme anzusprechen, und betreffend die Existenz interner Prüfberichte, in 
denen inkorrekte Finanzpraktiken und die schlechte Kommunikation und Behandlung 
dieser Informationen innerhalb der Abteilungen der Kommission und zwischen ihren 
Abteilungen beschrieben werden, die dazu führten, dass das Problem jahrelang nicht 
angegangen wurde;
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2. weist insbesondere auf die Frage der politischen Verantwortung hin, die sich im Hinblick 
auf die Finanzverwaltung und das Management ergibt, sowie auf die Schwäche der 
Kontrollsysteme in einigen Abteilungen; ist der Auffassung, dass der revidierte 
Verhaltenskodex für die Mitglieder der Kommission und ihre Abteilungen das Prinzip der 
individuellen politischen Verantwortung für die Aufgabenbereiche bewahren sollte;

3. erkennt, dass die Probleme bereits vor 1999 entstanden sind, ist jedoch nach wie vor der 
Auffassung, dass die jetzige Kommission nicht in hinreichendem Maße und rasch genug 
Schritte zur Erkennung und Abhilfe eingeleitet hat; bekräftigt seine Auffassung, dass die 
Mitglieder der Kommission eine unmittelbarere und proaktivere Rolle bei der Kontrolle 
der Arbeit ihrer Abteilungen spielen und die Verantwortung für Fehler ebenso wie für 
Erfolge übernehmen müssen; beabsichtigt daher, die künftige Kommission sowohl für 
Versäumnisse als auch für ihr Handeln verantwortlich zu machen; 

4. begrüßt den Aktionsplan für die Umstrukturierung und Neuorientierung von Eurostat, 
einschließlich der Kündigung sämtlicher Verträge mit beteiligten Parteien, die verbesserte 
Ausbildung in der Finanzverwaltung, die Verringerung der Abhängigkeit von externen 
Vertragspartnern, die freie Veröffentlichung von Statistiken über seine Internetseite und 
die verstärkte Zusammenarbeit mit nationalen Statistikorganen; fordert außerdem die 
Kommission nachdrücklich auf, sich mit der Lage der kleinen Subunternehmerfirmen, die 
unverschuldet in die Affäre geraten sind, zu befassen;

5. unterstreicht die Bedeutung eines voll funktionierenden und unabhängigen 
Antibetrugsorgans für die Durchführung komplexer und sensibler Nachforschungen; 
bekräftigt seine Haltung, dass das OLAF institutionell von der Kommission unabhängig 
sein und von einem Organ unterstützt werden muss, das eine einwandfreie rechtliche 
Überwachung seiner Aktivitäten bietet und Vertraulichkeit und Schutz für die 
Untersuchten gewährleistet;

6. räumt ein, dass die Eurostat-Affäre einen schwerwiegenden Rückschlag für das 
öffentliche Ansehen des administrativen Reformprozesses in der Kommission darstellt; 
anerkennt gleichwohl, dass alle spezifischen Aktionen des Weißbuchs vom März 2000 
gebilligt wurden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, für eine vollständige und 
gründliche Umsetzung in sämtlichen Dienststellen, Agenturen und Satelliteneinrichtungen 
zu sorgen, damit sich Vorgänge wie die bei Eurostat festgestellten nicht wiederholen 
können;

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und dem 
Rechnungshof zu übermitteln.


